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RS OGH 1979/12/14 1Ob779/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1979

Norm

ABGB §914 I

Rechtssatz

Die Auslegung eines Vertrages nach den für jeden Vertragsteil geltenden Regeln von Treu und Glauben kann dazu

führen, daß ein Vertrag gelöst werden darf, wenn im Festhalten am Vertrag, im Beharren auf Verp7ichtungen, deren

Erfüllung dem Schuldner nicht mehr zumutbar ist, geradezu ein Verstoß gegen diese Grundsätze erblickt werden muß.
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